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Regelungen zum Einsatz des Personals; Umgang mit der Corona- 
Pandemie
Erlasse vom 22. Mai 2020, 3. August 2020 und 09. Oktober 2020 - 212- 
1.21.01 -155720

Die Geltungsdauer der Regelungen zum Einsatz des Personals wurde 
mit Erlass vom 09. Oktober 2020 bis zum Ablauf des 22. Dezember 2020 
(letzter Unterrichtstag vor den Weihnachtsferien) verlängert.

Zu Nr. 4 des insoweit grundlegenden Erlasses vom 22. Mai 2020 gilt ab
weichend von der späteren, modifizierenden Regelung des Erlasses vom 
3. August 2020 nunmehr Folgendes:

Für schwangere Lehrerinnen gilt ein eingeschränktes Beschäftigungser- 
bot, wonach keine Teilnahme an Konferenzen und Dienstbesprechungen 
und kein Einsatz im Präsenzunterricht oder im Rahmen sonstiger dienst
licher Kontakte mit Schülerinnen und Schülern (einschl. Pausen- oder 
Klausuraufsichten etc.) zulässig ist. Ausnahmen sind lediglich bei Vorlie
gen zwingender Gründe zulässig im Rahmen der Abnahme mündlicher 
Prüfungen, sofern sichergestellt ist, dass durch eine entsprechende Or
ganisation der mündlichen Prüfung, insbesondere durch räumlichen Ab
stand zwischen der schwangeren Lehrerin und dem Prüfling, eine Infizie
rung so weit wie irgend möglich ausgeschlossen werden kann.
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